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Status-Update: Teilnahme der Schweiz am Horizon-Paket 2021–2027 
 

Information vom 15. Dezember 2023 
Das SBFI informiert laufend über den Stand zur Beteiligung der Schweiz am Horizon-Paket 
2021–2027 (Horizon Europe, Euratom Programm, ITER und Digital Europe Programm): 
 

Neuigkeiten 
 15. Dezember 2023, Übergangsregelungen: Mit der Europäischen Kommission (EC) wurde eine 

Übergangsregelung vereinbart, die es Forschenden in der Schweiz ermöglichen soll, an der Aus-
schreibung ERC Advanced Grant (AdG) 2024 teilzunehmen, sobald die Verhandlungen zum Ge-
samtpaket und zur Assoziierung an das Horizon-Paket im Laufe des Jahres 2024 aufgenommen 
werden. Die Verhandlungen zur Assoziierung an die EU-Programme (inklusive Horizon-Paket) sind 
Teil der Verhandlungen zum Gesamtpaket und werden nach der Annahme der Verhandlungsman-
date auf beiden Seiten aufgenommen. Diese Übergangsregelung soll für das Programmjahr 2025 
für alle Ausschreibungen von Horizon Europe und Euratom angewendet werden, sofern ein ent-
sprechendes Abkommen zwischen der Schweiz und der EC bis dann paraphiert1 worden ist. 

 29. November 2023, Exploratorische Gespräche: Die EC hat die Schweiz zu exploratorischen 
Gesprächen betreffend die Assoziierung der Schweiz an die EU-Programme in den Bereichen Bil-
dung, Forschung und Innovation (Horizon Europe, Euratom, Digital Europe Programm, ITER und 
Erasmus+) eingeladen. Mit diesen exploratorischen Gesprächen sollen die Verhandlungen vorbe-
reitet werden. Die exploratorischen Gespräche haben Ende November 2023 in Brüssel begonnen. 

 31. Oktober 2023, Swiss Quantum Call 2024*: Das SBFI hat den Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) beauftragt, die Ausschreibung ‘Swiss Quantum Call 2024’ zu lancieren und die eingehenden 
Gesuche zu evaluieren. Positiv bewertete Gesuche werden im Rahmen der Übergangsmassnah-
men und der Swiss Quantum Initiative (SQI) durch das SBFI finanziert. 

 25. Oktober 2023, ERC Starting (StG) und Consolidator Grants (CoG) 2024*: Der Bundesrat 
hat für die ERC StG und CoG 2024 Mittel für entsprechende Übergangsmassnahmen beschlossen. 
Das SBFI hat den SNF mit den Ausschreibungen für den «SNSF StG 2024» und den «SNSF CoG 
2024» beauftragt.  

 14. Juni 2023, Finanzierungsgarantie 2024: Aufgrund der frühen Lancierung gewisser Ausschrei-
bungen 2024 von Verbundprojekten (Herbst 2023), hat das SBFI die Finanzierungsgarantie für 
Schweizer Teilnehmende in Verbundprojekten der Ausschreibungen 2024 auf seiner Webseite be-
reitgestellt. Diese kann den Konsortialpartnern ausgehändigt werden.  

 Diverse Übergangsmassnahmen (ÜM) 2023* (siehe Kapitel A): Der Bundesrat hat Mittel für fol-
gende ÜM 2023 des Horizon-Pakets bereitgestellt und die entsprechenden Akteure mit der Durch-
führung beauftragt: SNSF StG (integrative Ausschreibung), CoG und AdG sowie der SNSF Swiss 
Postdoctoral Fellowships (SPF) beim SNF, der Swiss Accelerator bei Innosuisse und weitere ÜM 
bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Eine zusätzliche Förderung wurde in den Berei-
chen Quantenforschung und Halbleitertechnologien gesprochen. Zudem hat der Bundesrat die na-
tionale Finanzierung von sämtlichen positiv evaluierten Verbundprojekten durch das SBFI beschlos-
sen.  

 Diverse Übergangsmassnahmen 2021 und 2022* siehe Kapitel A. 
* Die Umsetzung aller Übergangsmassnahmen erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung des Parlaments im Rahmen der Haus-
haltssteuerung. 
 

 
1 Paraphieren ist ein vorläufiger Schritt vor der endgültigen Unterzeichnung eines Vertrags. 

https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/bilateraler-weg/weiterentwicklung-bilateraler-weg/paketansatz.html
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/bilateraler-weg/weiterentwicklung-bilateraler-weg/paketansatz.html
https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/bilateraler-weg/weiterentwicklung-bilateraler-weg/paketansatz.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-eu/horizon-europe.html
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Übergeordnete Informationen zum aktuellen Status 
 Die Schweiz gilt bei Horizon Europe und damit verbundenen Programmen und Initiativen (Euratom-

Programm, Digital Europe Programme DEP) als nicht assoziiertes Drittland2. Was den Bau von 
ITER betrifft, so betrachtet die EU die Schweiz vorderhand nicht mehr als Teilnehmerstaat. 

 Die möglichst rasche Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe und damit verbundenen Pro-
grammen und Initiativen ist das erklärte Ziel des Bundesrates. Die Schweiz ist bereit für diesbezüg-
liche Verhandlungen mit der EU.  

 Die Europäische Kommission hat die Schweiz zu exploratorischen Gesprächen betreffend die As-
soziierung der Schweiz an die EU-Programme in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation 
(Horizon Europe, Euratom, Digital Europe Programm, ITER und Erasmus+) eingeladen. Mit diesen 
exploratorischen Gesprächen sollen die Verhandlungen vorbereitet werden. Die exploratorischen 
Gespräche haben Ende November 2023 in Brüssel begonnen. 

 Zudem wurde eine Übergangsregelung vereinbart, die es Forschenden in der Schweiz ermöglichen 
soll, an der Ausschreibung ERC Advanced Grant (AdG) 2024 teilzunehmen, sobald die Verhand-
lungen zur Assoziierung an das Horizon-Paket im Laufe des Jahres 2024 aufgenommen werden. 
Die Verhandlungen zur Assoziierung an die EU-Programme (inklusive Horizon-Paket) sind Teil der 
Verhandlungen zum Gesamtpaket und werden nach der Annahme der Verhandlungsmandate auf 
beiden Seiten aufgenommen. Diese Übergangsregelung soll für das Programmjahr 2025 für alle 
Ausschreibungen von Horizon Europe und Euratom angewendet werden, sofern ein entsprechen-
des Abkommen zwischen der Schweiz und der EU bis dann paraphiert3 worden ist.  

 Im aktuellen Status können sich Projektteilnehmende in der Schweiz nach wie vor an der Mehrheit 
der Verbundprojekte beteiligen. Die Finanzierung ist im Rahmen der Übergangsmassnahmen durch 
das SBFI (siehe Kapitel A) für positiv evaluierte Projekte gesichert.  

 Die Teilnahme an Einzelprojekten ist aus einem nicht assoziierten Drittland prinzipiell nicht möglich. 
Dazu gehören Einzelstipendien des Europäischen Forschungsrats (European Research Council, 
ERC), die Postdoctoral Fellowships der Marie Skłodowska-Curie Aktionen (Marie Skłodowska-Curie 
Actions, MSCA) sowie der Accelerator des Europäischen Innovationsrats (European Innovation 
Council, EIC). Als Ersatz für die Teilnahmen hat das SBFI auch hier Übergangsmassnahmen ein-
geleitet (siehe Kapitel A).  
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A. Übergangsmassnahmen 

Die nachfolgende Grafik bietet eine Übersicht der aktuellen und geplanten Massnahmen in Bezug auf 
die Teilnahme der Schweiz als nicht assoziiertes Drittland an Horizon Europe und damit verbundenen 
Programmen und Initiativen (direkte Links zu den spezifischen Massnahmen sind in der online Version 
einzusehen). Zudem ist eine Übersicht der Finanzen der Schweizer Übergangsmassnahmen für Hori-
zon Europe und damit verbundenen Programmen und Initiativen auf folgender Webseite zugänglich.    

 
 

2 Bitte beachten Sie, dass nach der EU-Nomenklatur alle Nicht-EU-Staaten als Drittländer bezeichnet werden. Innerhalb von Horizon Europe wird 
zwischen (i) assoziierten Ländern und (ii) nicht assoziierten Drittländern unterschieden. Diese Nomenklatur wird auch in diesem Dokument verwen-
det. Unter den nicht assoziierten Drittländern erhalten Teilnehmende aus Drittländern mit hohem Einkommen in der Regel keine Fördermittel von 
der Europäischen Kommission, während eine Reihe von Drittländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen automatisch für eine Förderung in 
Frage kommen. Ausführliche Informationen finden Sie hier (auf Englisch). 
3 Paraphieren ist ein vorläufiger Schritt vor der endgültigen Unterzeichnung eines Vertrags. 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2022/03/grafik-massnahmen.pdf.download.pdf/Massnahmen_de.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-eu/horizon-europe/ch-uebergangsmassnahmen-he/uebersicht-finanzen.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
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B. Richtlinien für Projektteilnehmende 

HHinweis: Für weiterführende spezifische Informationen hat das SBFI zusätzlich ein Dokument mit «Fra-
gen und Antworten zur Teilnahme der Schweiz an Horizon Europe (sowie Horizon 2020) und damit 
verbundenen Programmen und Initiativen» auf der SBFI Webseite aufgeschaltet.  

B.1 Verbundprojekte 

- Das SBFI empfiehlt Projektpartnern aus der Schweiz (inkl. Firmen und namentlich KMU), sich in 
Konsortien zu beteiligen, welche Projekte für die Ausschreibungen in Horizon Europe und im Eu-
ratom-Programm vorbereiten und eingeben. Europäische Projektpartner sollten aktiv darauf hinge-
wiesen werden, dass die Aufnahme von Schweizer Partnern in ein Konsortium keinen negativen 
Einfluss auf die Evaluation eines Projekts hat. Die Evaluation durch unabhängige Expertinnen und 
Experten folgt klaren Leitlinien und Kriterien und jegliche Diskriminierung würde explizit gegen die 
Evaluationsregeln verstossen.  

- Da die Finanzierung von Projektpartnern aus der Schweiz nicht durch die EC erfolgt, müssen diese 
bei der Projekteingabe bei der EC angeben, wie die Kosten gedeckt werden. Entsprechende Finan-
zierungsgarantien für die Direktfinanzierung in den Ausschreibungen 2021, 2022, 2023 und bis auf 
Weiteres 2024 hat das SBFI auf seiner Webseite bereitgestellt. Diese können den Konsortialpart-
nern ausgehändigt werden. 

- Bewerberinnen und Bewerber in der Schweiz müssen ihre Projektanträge auf dem Funding & Ten-
ders Portal bis auf Weiteres als Teilnehmende eines nicht assoziierten Drittlandes («Associated 
Partner») einreichen. Dies gilt für die Ausschreibungen mit Identifizierungscode (call identifier) 2021, 
2022, 2023 und bis auf Weiteres 2024 (das heisst 2021, 2022, 2023 oder 2024 ist im Identifizie-
rungscode der Ausschreibung enthalten). Zudem müssen die allgemeinen Teilnahmebedingungen 
für Konsortien erfüllt sein (mindestens 3 unabhängige Institutionen aus 3 verschiedenen EU-Mit-
gliedstaaten oder assoziierten Ländern). Der Schweizer Partner kann kein Projekt koordinieren. Das 
Leiten eines «Work Package» ist hingegen möglich. 

- Sollte die Schweiz vor der Deadline der entsprechenden Ausschreibungen von der EC erneut als 
«zu assoziierendes Land» eingestuft werden, ändern die Schweizer Teilnehmenden im Projektan-
trag vom Status «Associated Partner» zu «Beneficiary» und müssen Finanzmittel von der EC be-
antragen. In diesem Fall muss das Budget im Gesamtbetrag der vom Konsortium bei der EC bean-
tragten Finanzmittel enthalten sein.  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2020/01/qa-h-europa.pdf.download.pdf/QA-Horizon-Europe_E.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2020/01/qa-h-europa.pdf.download.pdf/QA-Horizon-Europe_E.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-eu/horizon-europe.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-eu/horizon-europe.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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- Forschende und Innovatoren in Verbundprojekten aus Institutionen in einem EU-Mitgliedstaat oder 
einem assoziierten Land, können einen Ruf an eine Institution mit Sitz in der Schweiz annehmen 
und werden direkt vom SBFI finanziert, solange die Schweiz nicht an Horizon Europe assoziiert ist. 

- Das vom SBFI mandatierte und für die Unterstützung der Schweizer Teilnahme an den EU-Rah-
menprogrammen für Forschung und Innovation finanzierte Informationsnetz Euresearch informiert 
und berät Forschende in der Schweiz bei der Einreichung von Forschungsgesuchen. Es wird emp-
fohlen, sich bei der Projekteingabe von Euresearch beraten zu lassen. 

B.2 Einzelprojekte  

- Die Teilnahme als Forschende aus nicht assoziierten Drittländern an Einzelprojekten (namentlich 
ERC, MSCA PF sowie EIC Accelerator) ist prinzipiell nicht möglich.  

- Für die 2021er-Ausschreibungen der ERC StG und der ERC CoG gab es jedoch eine Ausnahmere-
gelung: Weil bei diesen Projekttypen die Gastinstitution bis kurz vor dem Abschluss des Grant Ag-
reements angepasst werden kann, wurden Projektanträge von Forschenden (Principal Investiga-
tors) an Schweizer Gastinstitutionen von der EC evaluiert. Das SBFI gewährt Forschenden mit ei-
nem erfolgreich evaluierten ERC StG oder CoG 2021 (ein Antrag auf der sogenannten «main list», 
der grundsätzlich für eine EU-Finanzierung in Frage kommen würde) einen «SERI-funded ERC 
Starting Grants» respektive einen «SERI-funded ERC Consolidator Grants», sofern sie ihr Projekt 
an einer Schweizer Gastinstitution durchführen (siehe Resultate). 

- Für positiv evaluierte Projektanträge der EIC-Accelerator-Ausschreibung 2021 (nach zwei Evalua-
tionsstufen) können Forschende und Innovatoren in der Schweiz einen SERI-funded EIC Accelera-
tor Grants vom SBFI erhalten (siehe Resultate). 

- Für alle weiteren, bereits geschlossenen ERC StG, CoG und AdG sowie MSCA PF Ausschreibun-
gen der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 hat das SBFI den SNF mit der Durchführung von Über-
gangsmassnahmen beauftragt und finanziert diese. Die nationalen Instrumente sind so weit wie 
möglich auf die der EC abgestimmt, haben aber unabhängige Einreichfristen. (siehe Kapitel A). 

- Als Übergangsmassnahme für die Ausschreibungen des EIC Accelerator 2022 und 2023 implemen-
tiert Innosuisse den Swiss Accelerator 2022 und 2023 (siehe Kapitel A). 

- ERC-Grantees (d.h. Principal Investigators, die einen ERC StG, CoG, AdG, PoC erhalten haben) 
können im Rahmen von Horizon Europe einen Ruf an eine Institution mit Sitz in der Schweiz an-
nehmen und werden direkt vom SBFI finanziert, sofern die Schweiz ein nicht-assoziiertes Drittland 
ist. Ebenso können Principal Investigators, deren ERC-Antrag (für ERC StG, CoG, AdG und PoC) 
für eine EU-Finanzierung ausgewählt wurde, können ihr Projekt (vor der Unterzeichnung des EU 
Grant Agreements) in Form eines Transfer Grants an eine Schweizer Institution übertragen und 
vom SBFI direkt finanziert werden. 

 

C. Kontakt 
- Fragen zum Status der Schweiz und zur Direktfinanzierung von Schweizer Beteiligungen in 

EU-Projekten durch den Bund: 
SBFI, Ressort Internationale Programme Forschung und Innovation: 

Hotline: Tel. +41 58 463 50 50, europrogram@sbfi.admin.ch  
 

- Medienanfragen: 
SBFI, Ressort Kommunikation: Tel. +41 58 462 96 90, medien@sbfi.admin.ch  

 
- Fragen zum Einreichen von Forschungsgesuchen: 

Euresearch: Tel. +41 31 380 60 00, info@euresearch.ch  
 

https://www.euresearch.ch/en/horizon-europe-17.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-eu/horizon-europe/ch-uebergangsmassnahmen-he/resultate.html#-903207166
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/internationale-f-und-i-zusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-eu/horizon-europe/ch-uebergangsmassnahmen-he/resultate.html#-903207166
mailto:europrogram@sbfi.admin.ch
mailto:medien@sbfi.admin.ch
mailto:info@euresearch.ch
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